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«Gischterhittli»

Vermehrt wurde festgestellt, dass die Ordnung beim Gischterhittli zu wünschen übriglässt.
Dadurch finden Sie hier ein paar wichtige Hinweise, die beachtet werden sollten:

Haushalts-Kehricht:
Dieser darf nicht in den öffentlichen Abfalleimern entsorgt werden. Sondern muss
ordnungs-gemäss in Gebührensäcken oder mit Gebührenmarken versehenen
Kehrichtsäcken in den bereitgestellten Containern beim Gischterhittli entsorgt oder für die
Kehrichtsammlung jeweils am Dienstag bei den Sammelstellen deponiert werden.

PET-Sammlung:
In die PET-Sammlung gehören nur Getränkeflaschen, welche nebenstehendes
Symbol aufweisen. Milch-, Waschmittel-, Essig-, Öl- oder Reinigungsmittel-
Flaschen haben nichts in dieser Sammelstelle zu suchen. Bitte im normalen
Kehricht entsorgen oder direkt in den Detailhandel zurückbringen.

Papier- und Karton:
Bitte Papier und Karton immer gebündelt deponieren. Tetra-Verpackungen von Milch,
Orangensaft etc. gehören nicht in die Papier- oder Kartonsammelstelle!

Grün- und Sperrgut:
Die Gemeinde Schwanden bietet keine Entsorgung von Grün- und Sperrgut an. Deshalb
ist die Entsorgung von Grün- und Sperrgut hinter und um das Gischterhittli sowie im Wald
nicht erlaubt! Bitte diese Entsorgungen der AVAG oder der Entsorgungsstelle ERZ
Lauimatte (Abegglen) in Brienz übergeben.

Leider stellen wir vermehrt fest, dass unser Gischterhittli von Bewohnern der
umliegenden Gemeinden genutzt wird. Das Gischterhittli ist jedoch nur für die
Einwohner und Feriengäste der Gemeinde Schwanden gedacht. Durch die
Kehricht-Grundgebühr der Einwohner von Schwanden wird diese
Dienstleistung sowie die Kosten des Gischterhittlis gedeckt.
Wir bitten die Bewohner der umliegenden Gemeinden die AVAG in der Bächli-
schwendi oder die Entsorgungsstelle ERZ Lauimatte (Abegglen) im Kienholz
zu benützen.

Wir sind Ihnen für ein sauberes Hinterlassen unseres Gischterhittlis sehr dankbar.

Gemeinderat Schwanden




